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Antragsformulare und Fördergrundsätze:

https://www.bundesregierung.de/breg-de/aktuelles/erhalt-des-
schriftlichen-kulturguts-316962
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https://www.kek-spk.de/foerderung/bkm-sonderprogramm
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Welche Verfahren werden gefördert?
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Welchen Umfang muss ein Projekt haben? Wofür dürfen 
Projektmittel verwendet werden?

• maximal 50% Förderung (€ 5 000 - € 200 000)

• Projektumfang (Eigenmittel und Fördermittel):  

€ 10 000 - € 400 000

• förderfähige Ausgaben: projektbezogene Personalausgaben 
(kein Stammpersonal!), Dienst- und Werkvertragsleistungen, 
projektbezogene Sachausgaben, Öffentlichkeitsarbeit

• nicht förderfähig: Investitionen 

• vgl. Fördergrundsätze und KEK-Portal
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Wer ist antragsberechtigt?

• alle Einrichtungen des öffentlichen und des privaten Rechts 
sowie in kirchlicher Trägerschaft 

• wichtig: dauerhafte öffentliche Zugänglichkeit

• in erster Linie Einrichtungen mit zentralen Funktionen im 
Gesamtsystem der Überlieferungssicherung (unikaler 
Charakter der Überlieferung)

• ausschließlich juristische Personen mit Sitz in Deutschland
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Voraussetzungen

• 50% Eigenmittel

• Maßnahme noch nicht begonnen (laufende Maßnahmen 
werden nicht gefördert!)

• positive Erstbewertung auf Landesebene (Ersttestat)

Fördergrundsätze 
(Stand: 1.12.2018)
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Unbedingt beachten

• sinnvolle und nachvollziehbare Projektplanung

• nachvollziehbare Kostenansätze (Kostenschätzung!)

• Nachhaltigkeit der Maßnahme 

• überregionale Bedeutung der in die Maßnahme einbezogenen 
Bestände

• keine Mehrfachüberlieferung

• im Zweifel: nachfragen! (Generaldirektion der Staatlichen 
Archive Bayerns, KEK)
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Zuständigkeiten für Archive in Bayern
• Zuständige Landesbehörde: Bayerisches Staatsministerium für 

Wissenschaft und Kunst
• fachliche Erstprüfung der Anträge (=Ersttestat) und Beratung bei 

der Antragstellung (Archive): Generaldirektion der Staatlichen 
Archive Bayerns

Zuständigkeiten für Bibliotheken in Bayern
• Zuständige Landesbehörde: Bayerisches Staatsministerium für 

Wissenschaft und Kunst
• fachliche Erstprüfung der Anträge (=Ersttestat) und Beratung bei 

der Antragstellung (Bibliotheken): Bayerische Staatsbibliothek
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Ablauf der Antragstellung in Bayern I
1. Antrag wird vom Antragsteller ausgefüllt (nur Punkte 1-4, S. 1-
9) und im Original mit Unterschrift sowie in digitaler Form 
weitergegeben an die Generaldirektion der Staatlichen Archive 
Bayerns (GDA)

wichtig:
• bei Unsicherheiten vorab und rechtzeitig rückfragen (GDA), ggf. Antrag in 

Entwurfsfassung schicken 

• Ansprechpartner*innen nennen, die für Rückfragen erreichbar sind

• Anlagen nicht vergessen (qualifizierte Kostenschätzung (z. B. Kostenvoranschlag, 
Vorjahreskalkulation, Rahmenvertrag, Kosten über Zentralwerkstatt))

• Fotodokumentationen und Publikationen (nicht Antrag nebst Anlagen) können auch 
per mail direkt an die KEK geschickt werden (vgl. Antragsformular)
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Ablauf der Antragstellung in Bayern II
2. Fachliche Prüfung durch die GDA, Priorisierung, Einschätzung 
der überregionalen Bedeutung (Punkte 5-8)

3. Gesammelte Weitergabe der Anträge durch die GDA an das 
Wissenschaftsministerium

4. Prüfung und Gegenzeichnung der Anträge durch das 
Wissenschaftsministerium und fristgerechte Weitergabe an die 
KEK
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Fristen (voraussichtlich)

31.1.2022 ENDE Antragsfrist KEK => 

10.12.2021 Abgabe Anträge digital (bitte als 
ausfüllbares PDF) und in Papierform (mit 
Originalunterschrift)

Wo? Generaldirektion der Staatlichen Archive 
Bayerns, Schönfeldstr. 5, 80539 München 
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Hinweise
• die GDA entscheidet nicht über die Förderung 

• die GDA vergibt keine zusätzlichen Mittel 

• die GDA berät gerne (2021: 13 Anträge koordiniert), kann aber 
Facharchivar*innen bzw. Restaurator*innen vor Ort nicht ersetzen 

• in Bayern gibt es kein Landesförderprogramm

• die Eigenmittel müssen von den Antragstellern aufgebracht werden

• die Anträge müssen bei der GDA eingereicht werden, Anträge, die 
bei der KEK oder dem Ministerium eingehen, gehen an die GDA 
zurück (Fristen!)
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Nach dem Antrag ist vor dem Antrag...
• das Vorhaben erst beginnen, wenn der Bescheid eingegangen 

ist (Vorbereitungen natürlich möglich) 

• die GDA kann keine Auskunft zum Stand der 
Bescheiderstellung geben

• Dokumentation, Öffentlichkeitsarbeit nicht vergessen

• Mittelabruf nicht vergessen!

• Verwendungsnachweis nicht vergessen!

und... rechtzeitig mit der Vorbereitung von Folgeanträgen 
beginnen (Frist: 31.1.2023)
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Verwendungsnachweis und 
Dokumentation
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Verwendungsnachweis und 
Dokumentation
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Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!
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